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 Veröffentlicht am 15.12.1965

file:///


Norm

EO §44 A1

Rechtssatz

Behauptet der Verp1ichtete in dem Aufschiebungsantrag, dass ihm bei Nichtaufschiebung der Verlust eines

Geldbetrages (durch Bezahlung von Beugestrafen nach § 355 EO) drohe, so muss der Aufschiebungswerber konkrete

Umstände behaupten oder bescheinigen, dass er die bezahlten Geldbeträge vom betreibenden Gläubiger nicht mehr

zurückbekommen würde.
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